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BbgVerf Verfassung des Landes Brandenburg
Bd. Band
BDZV Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger
BerlVerfGH Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin
Beschl. Beschluss
BfJ Bundesamt für Justiz
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl. Bundesgesetzblatt
BGH Bundesgerichtshof
BGHSt Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen
BMG Bundesministerium für Gesundheit
BPA Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
BRD Bundesrepublik Deutschland
BremLMG Bremisches Landesmediengesetz
BremStGH Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen
BremVerf Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
BT-Drs. Bundestagsdrucksache
BusHor Business Horizons
BVerfG Bundesverfassungsgericht
BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (Entscheidungssammlung)



BVerfGG Bundesverfassungsgerichtsgesetz
BVerwG Bundesverwaltungsgericht
BVerwGE Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts (Entscheidungssamm-

lung)
BWahlG Bundeswahlgesetz
dass. dasselbe
ders. derselbe
Dez. Dezember
dies. dieselbe/-n
DJT Deutscher Juristentag
DÖV Die Öffentliche Verwaltung
DRiZ Deutsche Richterzeitung
DVBl. Deutsches Verwaltungsblatt
ebd. ebenda
Ed. Edition
Einl. Einleitung
EL. Ergänzungslieferung
Entsch. Entscheidung
ESVGH Entscheidungssammlung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs und des

Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg
EuR Europarecht
Feb. Februar
Fn. Fußnote
GA Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof
GemO (BW) Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
GemO (RLP) Gemeindeordnung (Rheinland-Pfalz)
GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
GGO Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien
GMBl. Gemeinsames Ministerialblatt
GO BReg Geschäftsordnung der Bundesregierung
GO NRW Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GO (SH) Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
GreifRecht Greifswalder Halbjahresschrift für Rechtswissenschaft
GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR-Prax Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter

und Wettbewerbsrecht
HessStGH Staatsgerichtshof des Landes Hessen
HessVerf Verfassung des Landes Hessen
HessVGH Hessischer Verwaltungsgerichtshof
HGO Hessische Gemeindeordnung
HmbVerf Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg
HPRG Gesetz über den privaten Rundfunk in Hessen (Hessisches Privatrund-

funkgesetz)
Hrsg. Herausgeber
HSGZ Hessische Städte- und Gemeindezeitung
i. d.F. in der Fassung
i. d.R. in der Regel
i. d.S. in diesem Sinne
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i. e.S. im engeren Sinne
i.H.v. in Höhe von
IPbpR Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte
i.S.d. im Sinne des/-r
i. S. e. im Sinne eines/-r
i.V.m. in Verbindung mit
JA Juristische Arbeitsblätter
Jan. Januar
JbKG Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte
JöR n.F. Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Neue Folge
JURA Juristische Ausbildung
jurisPR-ITR Juris PraxisReport IT-Recht
JuS Juristische Schulung
JZ Juristenzeitung
Kammerbeschl. Kammerbeschluss
Kap. Kapitel
Kl. Kläger/-in
KommJur Kommunaljurist
K&R Kommunikation und Recht
KSVG (SL) Kommunalselbstverwaltungsgesetz
KVG LSA Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
KV M-V Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
LAbfG NW Abfallgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
LG Landgericht
LKRZ Zeitschrift für Landes- und Kommunalrecht Hessen – Rheinland-Pfalz –

Saarland
LKV Landes- und Kommunalverwaltung
LMedienG (BW) Landesmediengesetz (Baden-Württemberg)
LMG NRW Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen
LMG (RLP) Landesmediengesetz (Rheinland-Pfalz)
Ls. Leitsatz/-ätze
LV (BW) Verfassung des Landes Baden-Württemberg
LVerfG Landesverfassungsgericht
LVerfGE Entscheidungen der Verfassungsgerichte der Länder (Entscheidungs-

sammlung)
LV (RP) Verfassung für Rheinland-Pfalz
MDR Monatsschrift für Deutsches Recht
MedienG LSA Mediengesetz des Landes Sachsen-Anhalt
mglw. möglicherweise
Mio. Millionen
MMR Zeitschrift für IT-Recht und das Recht der Digitalisierung
MStV Medienstaatsvertrag
MStV BB/BE Staatsvertrag über die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg

im Bereich der Medien
MStV HSH Staatsvertrag über das Medienrecht in Hamburg und Schleswig-Holstein
MVVerf Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
m.w.N. mit weiteren Nachweisen
NdsStGH Niedersächsischer Staatsgerichtshof
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NdsVerf Niedersächsische Verfassung
NetzDG Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken

(Netzwerksdurchsetzungsgesetz)
Neudr. Neudruck
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report Zivilrecht
NKomVG Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NMedienG Niedersächsisches Mediengesetz
NordÖR Zeitschrift für Öffentliches Recht in Norddeutschland
Nov. November
NRWVerf Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen
NRWVerfGH Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NVwZ-RR NVwZ-Rechtsprechungs-Report Verwaltungsrecht
NWVBl. Nordrhein-Westfälische Verwaltungsblätter
Okt. Oktober
OLG Oberlandesgericht
OVG Oberverwaltungsgericht
PartG Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz)
Pressemitt. Pressemitteilung/-en
RGBl. Reichsgesetzblatt
RhPfVerfGH Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz
RiBVerfG Richter/-in am Bundesverfassungsgericht
Rn. Randnummer
Rspr. Rechtsprechung
RStV Rundfunkstaatsvertrag
RundfG M-V Rundfunkgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landesrund-

funkgesetz)
RuP Recht und Politik
SaarlVerf Verfassung des Saarlandes
SaarlVerfGH Verfassungsgerichtshof des Saarlandes
SachsAnhVerf Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt
SachsAnhVerfG Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt
SächsGemO Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeord-

nung)
SächsPRG Gesetz über den privaten Rundfunk und neue Medien in Sachsen (Sächsi-

sches Privatrundfunkgesetz)
SächsVBl. Sächsische Verwaltungsblätter
SächsVerf Verfassung des Freistaats Sachsen
SchlHA Schleswig-Holsteinische Anzeigen
Schlussantr. Schlussanträge
Schlussurt. Schlussurteil
S.D.N.Y. United States District Court for the Southern District of New York
Sep. September
SHVerf Verfassung des Landes Schleswig-Holstein
SMG Saarländisches Mediengesetz
StGB Strafgesetzbuch
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STGH BW Staatsgerichtshof Baden-Württemberg
st.Rspr. ständige Rechtsprechung
Teilurt. Teilurteil
ThürKO Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalord-

nung)
ThürLMG Thüringer Landesmediengesetz
ThürVBl. Thüringer Verwaltungsblätter
ThürVerf Verfassung des Freistaats Thüringen
ThürVerfGH Thüringer Verfassungsgerichtshof
UNTS United Nations Treaty Series
Urt. Urteil
UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
Var. Variante
VBlBW Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg
VerfBrhv Verfassung für die Stadt Bremerhaven
VerwArch Verwaltungsarchiv
VG Verwaltungsgericht
VGH Verwaltungsgerichtshof
vgl. vergleiche
Vorb. Vorbemerkung/-en
VvB Verfassung von Berlin
VVDStRL Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
WRP Wettbewerb in Recht und Praxis
WRV Die Verfassung des Deutschen Reiches (Weimarer Reichsverfassung)
WUR Wirtschaftsverwaltungs- und Umweltrecht
ZBR Zeitschrift für Beamtenrecht
ZDF Zweites Deutsches Fernsehen
ZGI Zeitschrift für das gesamte Informationsrecht
ZLR Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht
ZOV Zeitschrift für offene Vermögensfragen, Rehabilitierungs- und sonstiges

Wiedergutmachungsrecht
ZParl Zeitschrift für Parlamentsfragen
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZUM Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
ZUM-RD Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht – Rechtsprechungsdienst
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Einleitung und Gang der Untersuchung

Als Friedhelm Hufen die regierungsamtliche Öffentlichkeitsarbeit als „ein Le-
benselixier moderner Demokratie“1 bezeichnete, wird er sich nicht vorgestellt haben,
wie sehr seine metaphorische Beschreibung einmal der Realität entsprechen wird.
Als die Russische Föderation am 24. Februar 2022 ihren völkerrechtswidrigen2

Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, rechnete kaum jemand damit, dass die
Ukraine sich ernsthaft gegen die scheinbare militärische Übermacht Russlands wird
wehren können. Zu frischwaren auch noch die Erinnerungen an das Ende desNATO-
Einsatzes in Afghanistan, den mitunter chaotischen Abzug des „Westens“ und der
daraus resultierenden Machtübernahme der Taliban binnen weniger Tage aufgrund
einer Implosion der staatlichen Institutionen sowie der Zivilgesellschaft.3 Sinn-
bildlich hierfür ist auf ein seinerzeit verbreitetes Gerücht hinzuweisen, der afgha-
nische Staatspräsident habe mit Koffern voller Bargeld das Land verlassen.4 Allein
das Gerücht an sich, unabhängig von dessen Wahrheitsgehalt, wird vielen Afghanen
vor Augen geführt haben, dass die Islamische Republik Afghanistan als demokra-
tische Republik de facto aufgehört hat zu existieren und ein Einstehen für das
staatliche Gemeinwesen aussichtslos ist. Man hat sich mit der neuerlichen Macht-
übernahme der Taliban abgefunden, so scheint es.

In der Ukraine verbreiteten sich in den ersten Stunden des Krieges als Bestandteil
der hybriden Kriegsführung Russlands ähnliche Gerüchte. Der ukrainische Staats-
präsident Wolodymyr Selenskyj konnte diese Gerüchte jedoch in simpler, aber
eindrucksvoller Art und Weise entkräften. In den ersten Kriegstagen veröffentlichte
er regelmäßig selbst aufgenommene Videobotschaften, in denen er sich an die
ukrainische Bevölkerung, aber auch die „Weltöffentlichkeit“ wendete. Diese Videos,
regelmäßig aufgenommen mit der Kamera seines Smartphones, zeigten ihn allein
oder umringt von weiteren Vertretern staatlicher Institutionen, inmitten der ukrai-
nischen Hauptstadt, die zu dieser Zeit Hauptziel des russischen Einmarschs war und
kurz vor der Einnahme stand. Selenskyj nutze dabei überwiegend sozialeMedienwie
Facebook oder X (vormals Twitter), aber auch andere „neue“ Kommunikationska-
näle wie den Messengerdienst Telegram, der in der Ukraine weit verbreitet ist. Der
große Vorteil dieser Kommunikationsmethode war, dass jeder Ukrainer, sei es im
Luftschutzbunker oder im Schützengraben, die Botschaften über das eigene

1 Hufen, in: LKRZ 2007, 41 (42).
2 Siehe nur Marxsen, mpil.de; Schaller, in: NJW 2022, 832 (832 f.).
3 Siehe Einsetzung des 1. Untersuchungsausschuss der 20. Legislaturperiode, BT-Drs. 20/

2352, S. 1.
4 Siehe Böge, faz.net.



Smartphone empfangen, wahrnehmen sowie weiterleiten konnte. Dass die Ukraine
auch heute noch ein souveräner Staat ist, mag viele Gründe haben, die Videobot-
schaften Selenskyjs gehören zweifellos dazu. In den ersten Tagen und Wochen des
Krieges waren diese das Lebenselixier eines Staates am Rande seines Untergangs.

Wie bei jedem Elixier gilt auch für die regierungsamtliche Öffentlichkeitsarbeit:
Sola dosis facit venenum. Zu welchen Folgen eine Überdosis führen kann, ver-
deutlichte die Präsidentschaft Donald Trumps in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Trump nutzte sein Profil auf dem sozialen Medium X als eine Art Paral-
lelmassenmedium, um seine oftmals aus Halb- oder Unwahrheiten bis hin zu Be-
leidigungen bestehenden Äußerungen ungefiltert an seine Anhängerschaft zu ver-
mitteln. Insoweit schaffte der 45. Präsident der Vereinigten Staaten vonAmerika sich
und seinen Anhängern eine von den Zwängen der Realität abgekoppelte Parallelwelt
der Agitation und Desinformation.5 Einer Erhebung der Washington Post zufolge
verbreitete er während seiner ersten Amtszeit 30.573 falsche oder irreführende
Behauptungen, viele davon über sein Profil auf dem sozialen Medium X.6 Die
New York Times hat sämtliche über X veröffentlichten Invektiven Trumps in einer
Liste zusammengestellt, deren Wiedergabe den Rahmen dieser Einleitung sprengen
würde.7 Trauriger Höhe-, zugleich aber auch (vorläufiger) Schlusspunkt dieser Form
der regierungsamtlichen Öffentlichkeitsarbeit war der sog. Sturm auf das Kapitol in
Washington, D.C. am 6. Januar 2021 – ein Ereignis, das man durchaus als Putsch-
versuch werten kann.8 Zum Zwecke, die formelle Bestätigung der Wahl Joseph
Bidens zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika durch das Zwei-
kammerparlament der Vereinigten Staaten, das Repräsentantenhaus und den Senat,
zu verhindern, versammelten sich Anhänger des abgewählten, aber sich noch formal
im Amt befindenden Präsidenten Trumps in Washington, D.C. Ausgehend von einer
Kundgebung, um gegen den aus ihrer Sicht begangenen Wahlbetrug zu demon-
strieren, drangen gewaltbereite Anhänger in das Kapitol ein und verhinderten die
Bestätigung um mehrere Stunden. Diese wurden dabei u. a. durch eine Reihe von
Beiträgen Trumps animiert.9 Im Nachgang dieser Ereignisse wurde das Profil
Trumps wegen eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen aufgrund des Ri-
sikos, weitere Gewalt anzustiften, von X gesperrt.10

5 Zum Ganzen vgl. auch Kühling, in: JZ 2021, 529 (529); ders., in: ZUM 2021, 461 (461).
6 Kessler, washingtonpost.com.
7 Quealy, nytimes.com.
8 So der Vorsitzende des House Select Committee to Investigate the January 6th Attack on

the United States Capitol Thompson in der Ausschusssitzung v. 9. 6.2022.
9 Ein Beitrag Trumps: „Statistically impossible to have lost the 2020 Election. Big protest

in D.C. on January 6th. Be there, will be wild!“, siehe Sheerin, bbc.com.
10 X, Blog v. 8. 1.2021. In der Zwischenzeit wurde das Profil wieder entsperrt, es wird aber

nicht mehr genutzt. Trump hat mit „truth [sic!] social“ sein eigenes soziales Medium ge-
gründet, das jedoch nur geringe Nutzerzahlen aufweist. Dort hat Trump „nur“ 6,5 Mio.
Follower, auf seinem inaktiven X-Profil auch heute noch mehr als 80 Mio.
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Nach diesen in den Extremen verorteten Beispielen gilt es, sich die tatsächliche
und rechtliche Lage in Deutschland vor Augen zu führen. Freilich werden die neuen
Medien auch in Deutschland genutzt, die Bundesregierung findet sich auf Facebook
und YouTube, der Bundeskanzler auf Instagram und X. Noch scheint die regie-
rungsamtliche Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland glücklicherweise weit von den
vorstehend geschilderten Verhältnissen entfernt zu sein und doch zeigen diese ein-
drucksvoll die Kommunikationsmacht der neuen Medien im Guten wie im
Schlechten auf. Deren Potential für die regierungsamtliche Öffentlichkeitsarbeit hat
selbstredend auch die Bundesregierung erfasst, wie ihre Antwort auf eine kleine
Anfrage in der 19. Wahlperiode offenbart, die nach den Gründen einer Kostenstei-
gerung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit fragt.11 Die Bundesregierung trägt vor,
dass Instagram, X, Facebook etc. als zeitgemäße Erweiterung der Öffentlichkeits-
arbeit heute „unumgänglich“ seien und die Bürger gestiegene Erwartungen in Bezug
auf Einfachheit und visuelleAufbereitung von Inhalten hätten. Siemüsse sich diesem
veränderten Informationsverhalten anpassen, um ihremverfassungsmäßigenAuftrag
zur Information der Bürger nachzukommen.12 Das Motiv der Bundesregierung er-
scheint plausibel, doch ist eine Folgefrage aufgeworfen: Wenn sich die Bundesre-
gierung in der Wahl ihrer Medien, Inhalte und Formen der Öffentlichkeitsarbeit dem
geänderten Informationsverhalten anpassen darf bzw. muss, wie ist dann mit den
überkommenen Grenzen der Öffentlichkeitsarbeit umzugehen? Diese basieren
schließlich noch auf einem anderen Informationsverhalten bzw. wurden unter Be-
rücksichtigung eines anderen Informationsverhaltens gezogen. Exakt dieser Frage
widmet sich die vorliegende Arbeit.

Die überkommenen Grenzen der regierungsamtlichen Öffentlichkeitsarbeit ba-
sieren im Wesentlichen auf einer Leitentscheidung des Bundesverfassungsgerich-
tes.13 Regierungsamtliche Öffentlichkeitsarbeit sei nicht „nur“ zulässig, sondern
„sogar“ notwendig,14 finde allerdings ihre Grenze dort, wo die Wahlwerbung be-
ginnt.15 Im Anschluss an das Vorstehende ist jedoch zu hinterfragen, ob diese Ent-
scheidung, datiert auf den 2. März 1977, heute überhaupt noch eine leitende Funktion
übernehmen kann. Zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung lag die Einführung des
Farbfernsehens in der Bundesrepublik keine zehn Jahre zurück, bis zum ersten
Facebook-Post, YouTube-Video oder Beitrag auf X, sollten noch fast dreißig Jahre
vergehen. Die seinerzeit vom Bundesverfassungsgericht beanstandeten Inhalte der
Öffentlichkeitsarbeit erscheinen aus heutiger Sicht gar unfreiwillig komisch: So

11 Kleine Anfrage der Abgeordneten Christian Dürr, Grigorios Aggelidis, Renata Alt,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP, BT-Drs. 19/17619.

12 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Dienstreisen der Bundesregierung, BT-Drs. 19/
18296, S. 2.

13 BVerfG, Urt. v. 2. 3.1977 – 2 BvE 1/76 = BVerfGE 44, 125. Die nachfolgende Ent-
scheidung BVerfG, Beschl. v. 23.2. 1983 – 2 BvR 1765/82 = BVerfGE 63, 230, hat BVerfGE
44, 125 inhaltlich bestätigt.

14 BVerfGE 44, 125 (147).
15 BVerfGE 44, 125 (148 f.).
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